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11 GEMA: Vergütungssätze Fitness- und Gesundheitskurse - FAQs - 

DOSB 

 FUNDSTELLE / QUELLE /// Schreiben des DOSB an die Landessportbünde v. 26.8.2015 

1 Worum geht es? 

Mit Schreiben v. 23.6.2015 hatte der DOSB die Landessportbünde über die 
neue Tarifgestaltung der GEMA für den Bereich Kurse erstmals informiert. Der 

wesentliche Unterschied zwischen den beiden neuen Tarifen der GEMA in die-
sem Bereich besteht darin, dass bei zeitlich begrenzten Kursen der Tarif WR-

KS und bei zeitlich unbegrenzten Kursen der Tarif WR-KS-F zur Anwendung 
kommt. 

In der Folgezeit gab es in der praktischen Anwendung der neuen Tarife eine 

Reihe von Fragen, die der DOSB und die GEMA im Folgenden zusammenge-
stellt und erläutert haben. 

2 Einzelfragen 

a) Finden die neuen Vergütungssätze WR-KS-F für Fitness- und Ge-

sundheitskurse auch Anwendung bei gemeinnützigen Sportverei-

nen unter dem Dach des DOSB? 

Sofern die Regelungen unter Punkt 3 m) der Zusatzvereinbarung mit dem 
DOSB nicht zutreffen, fallen auch Sport- und andere Vereine unter diese Ver-

gütungssätze. 

Gemäß Ziffer 3 m) der Zusatzvereinbarung mit dem DOSB finden die Vergü-

tungssätze WR-KS und WR-KS-F keine Anwendung auf Kurse im vereinsinter-
nen Trainingsbereich, wenn ausschließlich Vereinsmitglieder teilnehmen und 

keine zusätzliche Kursgebühr erhoben wird. Diese Regelung findet keine An-

wendung auf Sportvereine, die lediglich ein Fitnessstudio betreiben, aber kei-
ne Fachabteilungen unterhalten. 

Nicht abgegolten und damit separat zu lizenzieren sind Kurse, an denen Per-
sonen teilnehmen, die nur um den Kurs zu besuchen, eine Mitgliedschaft im 
Verein eingegangen sind (z.B. befristete Kurzmitgliedschaften bis zu 6 Mona-

ten Dauer). 

b) Was ist genau unter „Tanzkurse“ im Rahmen des Tarifs WR-KS zu 

verstehen? 

Unter einem Tanzkurs im Sinne dieses Tarifs ist ein solcher Kurs zu verstehen, 

der zum einen das Erlernen von Tänzen gem. Welttanzprogramm ermöglicht 
und zum anderen in sich abgeschlossen ist, d. h. eine festgelegte erste Kurs-

stunde und eine festgelegte letzte, den bestimmten Kurs abschließende Kurs-
stunde beinhaltet. 
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c) Was ist genau unter „Fitness- und Gesundheitskurse“ im Rahmen 

des Tarifs WR-KS-F zu verstehen? 

Unter Fitness- und Gesundheitskursen im Sinne dieses Tarifs sind Kurse zu ver-
stehen, die der Gesunderhaltung, aber auch der Rehabilitation dienen, dauer-

haft fortlaufend sind und zu einer beliebigen Zeit begonnen und beendet wer-
den können. 

d) Gehören hierzu auch Kurse im Bereich Bauch-Beine-Rücken-Po-

Training etc.? 

Ja, sofern diese Kurse mit GEMA-pflichtiger Musik durchgeführt werden. 

e) Wie sind Kurse zu bewerten, die nicht dauerhaft fortlaufend sind 

und auch nicht zu einer beliebigen Zeit begonnen und beendet 

werden können? 

Sofern ein Kurs nicht dauerhaft ist, somit einen festen Beginn und ein festes 
Ende hat, erfolgt die Lizenzierung analog zu Tarif WR-KS mit 3,75% der aus 

dem Kurs erzielten Einnahmen. 

f) Wie werden zeitlich abgeschlossene Kurse mit festgelegtem An-

fangs- und Enddatum (sowohl Tanzkurse als auch Fitness- und 

Gesundheitskurse) angemeldet und abgerechnet? 

Die Anmeldung muss vor Beginn des Kurses erfolgen und nach Beendigung 

muss der GEMA die Höhe der Kurseinnahmen und die Anzahl der Teilnehmer 
gemeldet werden. 

Beispiel 

An einem Bauch-Beine-Po-Rücken-Kurs eines Sportvereins nehmen zehn Ver-
einsmitglieder und fünf Nichtmitglieder teil. Die Kursgebühr für Mitglieder be-

trägt 70,00 €, für Nichtmitglieder 100,00 €. Der Kurs findet an zehn Abenden 

jeweils 90 Minuten lang statt. 

Berechnung 

Kurseinnahmen von Nichtmitgliedern,  5 * 100,00 € = 500,00 € 
 
Kurseinnahmen von Mitgliedern  10* 70,00 € = 700,00 € 
 
davon 3,75% =   = 45,00 € 
 
GVL-Zuschlag für Tonträgernutzung =    9,00 € 
 
Zwischensumme    54,00 € 
 
abzügl. 20% Gesamtvertragsnachlass    10,80 € 
 
Gesamtvergütung netto    43,20 € 
 

g) Wann und wie erfolgt die Anmeldung eines dauerhaften Kurses 

nach dem Tarif WR-KS-F und welche Vergütung hat der Verein da-

bei an die GEMA abzuführen? 

Maßgeblich zur Berechnung der GEMA-Vergütung sind die Anzahl der Kurs-
stunden. Die Höhe der Vergütung je Kursstunde berechnet sich dabei nach 
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der Anzahl der Teilnehmer je Kursstunde sowie dem zu ent-richtenden Mit-

gliedsbeitrag. Die Höhe der GEMA-Vergütung darf 3,75% der aus den Mit-
gliedsbeiträgen erzielten Einnahme nicht über-schreiten (Angemessenheits-

prüfung). 

Beispiel 

Ein Sportverein bietet ganzjährig (mit Ausnahme der 6-wöchigen Sommerferi-
en) einen Fitnesskurs an, an dem Mitglieder und Nichtmitglieder teilnehmen 

können. Bei den Mitgliedern ist die Teilnahme über den jährlichen Vereinsbei-
trag in Höhe von 100 € abgedeckt; Nichtmitglieder zahlen pro Kursstunde 10 

€ und nehmen im Durchschnitt jährlich an 30 Stunden teil 

Berechnung 

n Die durchschnittliche jährliche Kursvergütung beläuft sich auf € 300,- (30 
Kursstunden * € 10,-).  

n Daraus ergibt sich ein durchschnittlicher monatlicher Kursbeitrag in Höhe 
von € 25,-. 

n Bis zu 10 Teilnehmer beträgt die Vergütung € 1,20 je Kursstunde, bis zu 

15 Teilnehmer = € 1,80, je weitere 5 Teilnehmer = weitere € 0,60. 

n Auch in diesem Fällen jeweils zuzüglich GVL-Zuschlag in Höhe von 20% für 
Tonträgermusik, abzüglich 20% Gesamtvertragsnachlass. 

 
 Vergütung in € je Kursstunde 

Teilnehmer  
je Kursstunde 

Mindestvergü-
tung oder monat-
licher Mitglieds-
beitrag  
bis zu € 10,00 

monatlicher  
Mitgliedsbeitrag  
 
 
bis zu € 20,00 

monatlicher  
Mitgliedsbeitrag  
 
 
bis zu € 30,00 

monatlicher  
Mitgliedsbeitrag  
 
je weitere € 

10,00 
bis zu 10 Teil-
nehmer 

€ 0,40 € 0,80 € 1,20 € 0,40 

bis zu 15 Teil-
nehmer 

€ 0,60 € 1,20 € 1,80 € 0,60 

je weitere 5 Teil-
nehmer 

€ 0,20 € 0,40 € 0,60 € 0,20 

 

h) Welche zeitliche Höchstdauer gilt für einzelne Kursstunden? Sind 

für 45-minütige Kursstunden niedrigere Gebühren zu zahlen als 

für 90-minütige Kurse? 

Die Vergütung gilt für Kursstunden von bis zu 90 Minuten. Für Kursstunden 

mit geringerer Dauer ist keine niedrigere Vergütung zu zahlen. 

i) Was versteht man unter einer Angemessenheitsprüfung? Wie wird 

diese von der GEMA durchgeführt? 

Unter einer Angemessenheitsprüfung ist eine Prüfung zu verstehen die fest-

stellen soll, ob der erhobene Vergütungsbeitrag eine unangemessene Belas-
tung für den Musiknutzer darstellt. Über die Angemessenheit befindet die 

Schiedsstelle beim Deutschen Patent- und Markenamt. Im Fall der Vergütung 
für Musiknutzungen in Kursen erachtet die Schiedsstelle einen Vergütungsbe-
trag in Höhe von 3,75% aus den Kurseinnahmen für angemessen. 
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Der Antrag auf Angemessenheitsprüfung kann bei der GEMA formlos unter 

Angabe der Einnahmen aus Kursen, der Anzahl der Kurstunden sowie der An-
zahl der Kursteilnehmer je Kurs erfolgen. 

j) Können Vereine Pauschalvereinbarungen mit der GEMA über die 

Musiknutzung sowohl in zeitlich abgeschlossenen als auch in dau-

erhaften Kursen abschließen? 

Die Lizenzierung von zeitlich abgeschlossenen Kursen erfolgt je Kurs. 

Für die Lizenzierung von dauerhaften Kursen kann ein Pauschalvertrag ge-

schlossen werden. Dadurch er-langt der Nutzer (Verein) einen Nachlass in 
Höhe von 8,33% bei vierteljährlicher bzw. 16,67% bei jährlicher Vorauszah-

lung. 

k) Gibt es für die Tarife WR-KS und WR-KS-F einen Gesamtvertrags-

nachlass und wie hoch ist dieser? 

Für beide Tarife gibt es einen Gesamtvertragsnachlass in Höhe von 20%, so-
fern die Musiknutzungen voll-ständig und vor Stattfinden bei der GEMA ange-

meldet werden. 

l) Welche Bezirksdirektion ist für mich zuständig? 

Die Bezirksdirektionen der GEMA sind regional nach Bundesländern organi-

siert. Nachfolgend die Zuständigkeiten und Anschriften: 

 
Bezirksdirektion Zuständig für die 

Bundesländer 

Anschrift Email 

Bezirksdirektion  

Berlin 

Berlin, Brandenburg,  
Mecklenburg-
Vorpommern 

Keithstraße 7 
10787 Berlin 

bd-b@gema.de 

Bezirksdirektion 

Dortmund 

Nordrhein-Westfalen Südwall 17-19  
44137 Dortmund 

bd-do@gema.de 

Bezirksdirektion 

Dresden 

Sachsen, Thüringen,  
Sachsen-Anhalt 

Zittauer Str. 31; 
01099 Dresden 

bd-dd@gema.de 

Bezirksdirektion 

Hamburg 

Schleswig-Holstein, 
Bremen, Niedersachsen, 
Hamburg 

Schierenberg 66 
22145 Hamburg 

bd-hh@gema.de 

Bezirksdirektion 

Nürnberg 

Bayern Johannisstraße 1 
90419 Nürnberg 

bd-n@gema.de 

Bezirksdirektion 

Stuttgart 

Baden-Württemberg Herdweg 63 
70174 Stuttgart 

bd-s@gema.de 

Bezirksdirektion 

Wiesbaden 

Hessen, Saarland,  
Rheinland-Pfalz 

Abraham-Lincoln-Straße 
20 
65189 Wiesbaden 

bd-wi@gema.de 

 

 

 


